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Vollzug der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11.  BayIfSMV) 

Nächtliche Ausgangssperre 

Bekanntmachung des Landratsamtes Kitzingen 

Vom 20.Februar 2021, Az. 31-5300.1 

Das Landratsamt Kitzingen gibt hiermit amtlich bekannt, dass der nach § 3 Satz 1 der 11. 

BayIfSMV in Verbindung mit § 28a Absatz 3 Satz 12 IfSG maßgebliche Inzidenzwert des Robert-

Koch-Instituts von höchstens 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 

Einwohner innerhalb von sieben Tagen an den letzten 7 Tage nicht überschritten wurde. 

(Erstmalige Unterschreitung: 14.02.2021, RKI-Wert 75,7) 

Hinweis: 

Das Landratsamt Kitzingen weist darauf hin, dass ab dem 21.02.2021 folgende Regelung gilt: 

Die Nächtliche Ausgangssperre in der Zeit von 22:00 bis 5:00 Uhr, während der der Aufenthalt 

außerhalb einer Wohnung untersagt war, entfällt mit Wirkung von Sonntag, 21.02.2021. 

Kitzingen, 20.02.2021 

Tamara Bischof 

Landrätin 


